
❯ Insolvenz ❮

GmbH-Geschäftsfüh-
rer haftet persönlich
Ist die GmbH überschuldet oder
zahlungsunfähig (Insolvenzrei-
fe), so ist der GmbH-Ge-
schäftsführer verpflichtet, so-
fort, spätestens aber 3 Wochen
nach Eintritt der Insolvenzreife,
die Eröffnung des Insolvenz-
oder des Vergleichsverfahrens
einzuleiten. Kommt der Ge-
schäftsführer der Insolvenzan-
tragspflicht nicht nach, macht er
sich sowohl gegenüber der Ge-
sellschaft als auch gegenüber
den Gläubigern der Gesellschaft
persönlich schadensersatz-
pflichtig. Der GmbH-Geschäfts-
führer sollte daher ein beson-
deres Interesse an einem funk-
tionierenden internen Kontroll-
system haben. Die persönliche
Haftung des GmbH-Geschäfts-
führers entfällt, wenn dieser
nach rechtlicher bzw. steuerli-
cher Beratung nicht von einer
Insolvenzreife des Unterneh-
mens ausgehen konnte.

❯ Kündigungsgrund ❮

Überstunden
abgelehnt
Das Landesarbeitsgericht Köln
entschied, daß einem Mitarbei-
ter ordentlich gekündigt wer-
den könne, wenn er sich trotz
Abmahnung weiterhin weigere,
Überstunden zu machen. Vor-
aussetzung für eine solche Kün-
digung ist zunächst, daß im Ar-
beitsvertrag Überstunden gene-
rell vereinbart sind. Eine solche
Klausel lautet etwa „Der Mitar-
beiter ist verpflichtet, Mehr-
und Überstunden in gesetzlich
zulässigem Umfang zu leisten.“
Weiter dürfen die Überstunden
nicht dazu führen, daß das Ar-
beitszeitgesetz verletzt wird. Ein
Mitarbeiter darf wöchentlich
nicht mehr als 48 Stunden tätig
sein. Zudem müssen die Über-
stunden betrieblich erforderlich
sein. Im zu entscheidenden Fall
hatte sich ein Dachdecker trotz
vertraglicher Vereinbarung ge-

weigert, auf einer Baustelle
Überstunden zu leisten. Er war
daraufhin ordnungsgemäß ab-
gemahnt worden. Bei der näch-
sten Arbeitseinteilung erklärte
er erneut, daß er zwar zu der
Baustelle fahre, dort aber keine
Überstunden leisten werde. Der
Arbeitgeber schickte ihn sofort
nach Hause. Das LAG ent-
schied, daß hier die fristlose
Kündigung nicht gerechtfertigt
sei. Eine fristgemäße Kündi-
gung sei aber aufgrund der ver-
traglichen Vereinbarung und
der ordnungsgemäßen Abmah-
nung möglich (LAG Köln, 13 Sa
1380/98).

❯ Insolvenz ❮

Kündigungsfristen
Muß ein Arbeitsverhältnis auf-
grund der Insolvenz des Arbeit-
gebers beendet werden, so hat
der Insolvenzverwalter die
Möglichkeit, das Arbeitsverhält-
nis mit der vertraglich oder ta-
rifvertraglich vorgesehenen or-
dentlichen Kündigungsfrist zu

beenden. Ist eine ordentliche
Kündigungsfrist nicht vorgese-
hen oder beträgt sie mehr als 3
Monate, so gilt im Insolvenzfall
nach § 113 Abs. 1 Satz 2 In-
solvenzordnung (InsO) eine
Kündigungsfrist von 3 Mona-
ten. Das BAG hatte über einen
Fall zu entscheiden, in dem bei
einem auf 3 Jahre befristeten
Arbeitsvertrag keine Kündi-
gungsmöglichkeit während der
Befristung vorgesehen war.
Zum Zeitpunkt der Insolvenz
des Arbeitgebers sollte das Ar-
beitsverhältnis noch ein weite-
res Jahr bestehen. Das BAG ent-

schied, daß hier die maximale
Kündigungsfrist der InsO anzu-
wenden ist und nicht etwa die
erheblich kürzeren gesetzlichen
Kündigungsfristen greifen.
(BAG, 2 AZR 695/99).

❯ Datenverlust ❮

Aufklärungspflicht
In seinem Urteil X ZR 19/98 hat
der Bundesgerichtshof (BGH)
wichtige Hinweise für die Auf-
klärungspflichten von EDV-Un-
ternehmen gegeben. Im zu ent-
scheidenden Fall, ging es um
Schadensersatzansprüche auf-
grund einer objektiv unrichtigen
Erklärung eines EDV-Unterneh-
mers. Dieser hatte angegeben,
daß verloren gegangene Daten
auf einer EDV-Anlage nicht
wieder herzustellen seien, ob-
wohl dies, mit einem allerdings
größeren Aufwand, möglich
war. Die Bundesrichter verlan-
gen von einem EDV-Unterneh-
men, daß der Kunde vollstän-
dig und wahrheitsgemäß über
die Sachlage, insbesondere über
die objektiv bestehenden Mög-
lichkeiten der Reparatur der
Festplatte aufgeklärt wird. Da-
bei ist auch über die wesentli-
che Frage der Rückgewinnung
der Daten zu informieren. Auch
solche Chancen sind zu nennen,
die eine nur geringe Wahr-
scheinlichkeit der Realisierung
bieten. Der Kunde kann erwar-
ten, von einem Fachunterneh-
men zutreffend und umfassend
über alle Möglichkeiten der Re-
paratur unterrichtet zu werden.
Auch auf fernliegende Mög-
lichkeiten ist hinzuweisen. Eine
Verletzung dieser Aufklärungs-
pflichten führt zu Schadenser-
satzansprüchen des Kunden.

❯ Ausbildungsvergütung ❮

Maximal 
minus 20 %
Die Klägerin absolvierte erfolg-
reich eine Ausbildung und die
vereinbarte Ausbildungsvergü-
tung entsprach bei Vertragsab-
schluß den Mindestempfehlun-

76 SBZ 21/2003

gen der zuständigen Kammer.
Wenige Monate nach Abschluß
des Ausbildungsvertrages wur-
den die Mindestempfehlungen
der Kammer allein für das erste
Ausbildungsjahr um 80 % und
für das zweite und dritte Aus-
bildungsjahr jeweils um 57 %
erhöht. Die Empfehlung der
Vergütungshöhe wurde vom
Ausbilder der Klägerin nicht
übernommen. Die Klägerin be-
gehrte nach Abschluß ihrer
Ausbildung die Zahlung der
höheren, von der Kammer emp-
fohlenen Mindestausbildungs-
vergütung. Sie klagte die Diffe-
renz zwischen der ihr gezahlten
Vergütung und 80 % der aktu-
ellen Mindestausbildungsver-
gütung ein und gewann in al-
len Instanzen. Das Bundesar-
beitsgericht stellte fest, daß eine
Ausbildungsvergütung ange-
messen zu sein hat. Liegt kein
Tarifvertrag vor, so kann auf die
Empfehlungen der zuständigen
Innungen oder Kammern zuge-
griffen werden. Liegt eine Aus-
bildungsvergütung aber um
mehr als 20 % unter der von
der Innung/Kammer empfohle-
nen Mindestvergütung, so wird
die vereinbarte Ausbildungsver-
gütung als nicht angemessen
erachtet. Hierbei ist der Zeit-
punkt der Auszahlung der
Ausbildungsvergütung aus-
schlaggebend und nicht der des
Vertragsschlusses. (BAG, 5 AZR
690/97)

❯ Arbeitsvertrag ❮

Vergütung von
Überstunden
Die Vereinbarung im Arbeits-
vertrag, wonach etwaige Über-
stunden mit dem Gehalt abge-
golten sind, ist grundsätzlich
ebenso zulässig, wie eine Über-
stundenvergütung in Form ei-
ner gleichbleibenden Pauscha-
le. Eine Pauschalabgeltung aller
anfallenden Überstunden ist
aber dann nichtig, wenn es da-
durch zu einem auffälligen Miß-
verhältnis zwischen Leistung
und Gegenleistung kommt. Der
Arbeitnehmer, der Überstun-
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denvergütung beansprucht,
muß beim Bestreiten der Über-
stunden im Einzelnen darlegen
und gegebenenfalls beweisen,
an welchen Tagen und zu wel-
chen Tageszeiten er über die
übliche Arbeitszeit hinaus gear-
beitet hat. Des Weiteren muß
er vortragen, daß die Über-
stunden vom Arbeitgeber an-
geordnet, zumindest aber billi-
gend geduldet oder aber zur Er-
ledigung der ihm übertragenen
Arbeit notwendig waren (LAG
Schleswig-Holstein, Az.: 5 Sa
147 c/02).

❯ Berufsfreiheit ❮

Steuernummer muß
auf Rechnung
Durch das Steuerverkürzungs-
bekämpfungsgesetz hat jeder
Unternehmer seit dem 1. Juli
2002 in der Rechnung die ihm
vom Finanzamt erteilte Steuer-
nummer anzugeben. Ein Unter-
nehmer sah sich durch diese Re-
gelung in seiner Berufsfreiheit
verletzt und wies zugleich auf
die vielfältigen Mißbrauchsge-
fahren hin. Das angerufene
Bundesverfassungsgericht hielt
den Erlaß einer einstweiligen
Anordnung aber nicht für zuläs-
sig, da es nicht die Besorgnis
teilt, daß die Steuernummer un-
befugt von Dritten beim Fi-
nanzamt mißbraucht werden
könnte (BverfG, Az.: l BvR 192/
03).

❯ Ausbildung ❮

Eigentum am
Gesellenstück
Als Hersteller eines „Gesellen-
stücks“ ist der Auszubildende
regelmäßig auch Eigentümer
dieses Gegenstandes. Dem
Ausbilder und dem Auszubil-
denden steht es aber frei, über
dieses Gesellenstück eine be-
sondere Vereinbarung zu tref-
fen. Handelt es sich bei diesem
Gesellenstück um ein auftrags-
bezogenes Werkstück, wird der
Arbeitgeber Eigentümer, weil er

das Produktions- und Absatzri-
siko trägt. Gleiches gilt, wenn
der Wert des vom Auszubil-
denden zur Verfügung gestell-
ten Materials den Wert der Ver-
arbeitung weit übersteigt, bei-
spielsweise bei Goldschmieden
oder im Kürschnerhandwerk
(LAG München, Az.: 4 Sa 758/
01).

❯ Kündigung ❮

Angedrohte
Krankmeldung
Droht der Arbeitnehmer zu ei-
nem Zeitpunkt, zu dem er un-
streitig nicht krank ist, seine
Krankmeldung für den Fall an,
daß ihm an einem bestimmten
Folgetag nicht die gewünschte
Arbeitsfreistellung gewährt
wird, so kommt ein solches Ver-
halten als „wichtiger Grund“
für eine außerordentliche Kün-
digung in Betracht. Dies gilt erst
recht, wenn der Arbeit-
nehmer trotz entsprechen-
der Abmahnung seine
Androhung wahr macht.
Der Beweiswert einer dann
vorgelegten Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung ist
erschüttert. Er kann allen-
falls dadurch wiederhergestellt
werden, daß der Arbeitnehmer
objektive Tatsachen vorträgt,
die geeignet sind, den Verdacht
einer Täuschung des krank-
schreibenden Arztes zu beseiti-
gen (LAG Köln, Az.: 7 Sa
462/01).

❯ Gesellschaftsrecht ❮

Nachschußpflicht
bei GmbH
Die nachträgliche Begründung
einer gesellschaftsvertraglichen
Nachschußpflicht bedarf als
Vermehrung der den Gesell-
schaften nach dem Gesell-
schaftsvertrag obliegenden Lei-
stungen der Zustimmung aller
beteiligter Gesellschafter und
muß notariell beurkundet wer-
den (KG Berlin, Az.: 2 U 6691/
98).

❯ Arbeitsschutz ❮

Keine Sonder-
behandlung für
Schwerbehinderte
Schwerbehinderte Arbeitneh-
mer genießen bei einer Bewer-
bung grundsätzlich keine be-
sonderen Rechte. Damit wurde
die Schadenersatzklage eines
Schwerbehinderten abgewie-
sen, der sich bei einem Sport-
verband um die Stelle eines
Sachbearbeiters beworben hat-
te. Die Richter folgten der Ar-
gumentation des Schwerbehin-
derten, daß er zu einem Vor-
stellungsgespräch nicht eingela-
den worden sei und daß er
deshalb diskriminiert worden
sei, nicht. Weder Schwerbehin-
derte noch sonstige Bewerber
haben auf ein Vorstellungsge-
spräch einen Anspruch. Nur
dann, wenn die Absage mit der
Schwerbehinderung des Bewer-

bers begründet wird, kann sich
unter Umständen ein Schaden-
ersatzanspruch wegen Diskrimi-
nierung ergeben. Dies war hier
aber nicht der Fall (ArbG Frank-
furt, Az.: 4 Ca 7444/02).

❯ Abmahnung ❮

Konsequenzen sind
anzudrohen
Abmahnungen, die der Arbeit-
geber gegenüber seinem Ar-
beitnehmer ausspricht, müssen
nicht nur das Fehlverhalten an
sich aufzeigen, sondern auch
die Konsequenzen, wenn es zu
einem erneuten Fehlverhalten
des Arbeitnehmers kommt.
Werden diese Konsequenzen
im Abmahnschreiben nicht
deutlich aufgezeigt, dann ist die
Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses wegen eines erneuten

Fehlverhaltens unwirksam, da
dem Arbeitnehmer nicht vor
Augen geführt wurde, welche
Konsequenzen ihm aus diesem
Verhalten erwachsen (ArbG
Frankfurt, Az.: 4 Ca 9350/01).❯

❯ Abmahnung ❮

Falsche Spesen-
abrechnung
Rechnet ein Arbeitnehmer sei-
ne Spesen vorsätzlich falsch ab,
dann liegt ein Spesenbetrug
zum Nachteil des Arbeitgebers
vor. Eine fristlose Kündigung ist
in einem solchen Fall gerecht-
fertigt. Weist der Arbeitnehmer
nach, daß er nur „aus Verse-
hen“ einen Spesenbeleg von
mehreren doppelt vorgelegt
hat, so kann nicht mehr von
Spesenbetrug, sondern nur von
Nachlässigkeit gesprochen wer-
den. Diese Nachlässigkeit recht-
fertigt eine Abmahnung, nicht
aber die sofortige Beendigung
des Arbeitsverhältnisses (ArbG
Frankfurt, Az: 4 BV 239/02).

❯ Kündigung ❮

Arbeitsmarktchancen
entscheiden
Spricht der Arbeitgeber seinen
Mitarbeitern eine betriebsbe-
dingte Kündigung aus, dann hat
er bei der vorzunehmenden So-
zialauswahl ältere Arbeitnehmer
besonders zu schützen. Ältere
Arbeitnehmer haben einen höhe-
ren Kündigungsschutz als jün-
gere Mitarbeiter mit Kindern.
Denn infolge der minimalen
Chancen eines älteren Mitar-
beiters (hier: 57jähriger) auf
dem Arbeitsmarkt, muß dessen
Interesse am Erhalt des Arbeits-
platzes selbst vor den höheren
Unterhaltsverpflichtungen des
jüngeren Kollegen Vorrang ha-
ben. Sind beide Arbeitnehmer
etwa gleich lang bei der Firma
beschäftigt, geht der Schutz äl-
terer Arbeitnehmer bei der So-
zialauswahl einer betriebsbe-
dingten Kündigung vor (ArbG
Frankfurt, Az.: 1 Ca 5048/02).


